
 
Jugendverband, -gruppe 
 
 
 
 

 Ort, Datum 
 

   
 
 
 
Stadt Melle 
Stadtjugendpfleger/-in 
Engelgarten 21 
 
49324 Melle 

 Name, Anschrift und Telefon-Nr. des verantwortlichen 
Leiters 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

................................................. 
 

   
   
ANMELDUNG  JUGENDPFLEGERISCHER  MAßNAHMEN 

Voranmeldung:     Spätestens einen Monat vor Beginn der Maßnahme 
   
   

I.  Art der Maßnahme 

�    Wandern / Fahrt / Lager 
  

�    Jugendgruppenleiterlehrgang 
        im    �    Inland   
                �    Ausland  �    Jugendbildungsmaßnahme 
   
   

II.  Zeitraum der Maßnahme 

 
vom                                               bis 

 
 
 

 
 
                =                        Tage 

 
 

  

III.  Ort der Maßnahme 
 
 

  

 
 

  

IV.  Voraussichtliche Teilnehmerzahl 
 
                                            Personen 

  

   
   
Ich bitte um Bereitstellung des nach den Richtlinien der Stadt Melle zu gewährenden 
Zuschusses. 
 
   
Unterschrift 

 
 

  

 



 
       Jugendverband/Jugendgruppe  Ort, Datum 

 
 
 
Stadt Melle 
Amt für Familie, Bildung und Sport 
Engelgarten 21 
 

 Angaben des verantwortlichen Leiters: 
Name: 
Anschrift: 
 
 
Telefon: 

49324 Melle   

  Den beantragten Zuschuss bitte ich zu überweisen auf 

  Konto-Nr.: 
Jugendpflegerische Maßnahmen  Bankleitzahl: 
hier: Abrechnung  Bankinstitut: 
           (Spätestens 1 Monat nach  
           Durchführung der Maßnahme) 

 Kontoinhaber: 
Anschrift der Jugendgruppe: 
 
 

   
   I.   Maßnahme 
 
        � Wandern/Fahrt/Lager                                                    � Gruppenleiterveranstaltung 
              im � Inland 
                   � Ausland 
   
   II.  Zeitraum     III. Zielort 
           
   vom ___________ bis ___________   
   
  IV. Gesamtteilnehmerzahl 
 
        Personen: ______davon Personen, die älter als 27 Jahre und im Besitz eines gültigen 
        Jugendgruppenleiterausweises sind: ______ 
   
  V.  Vorangemeldet   
   
   
   
Hiermit beantrage ich einen Zuschuß aus Jugendpflegemitteln der Stadt Melle. 
Die in diesem Antrag gemachten Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich bin mir bewusst, dass 
wahrheitswidrige Angaben strafrechtlich verfolgt werden.  
 
 
 

(Unterschrift des Leiters / der Leiterin) 

  

   
Anlagen   
Aufenthaltsbescheinigung 
eigenhändig unterschriebene Teilnehmerliste 



Auszug 
 

aus den Richtlinien zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen durch die Stadt Melle 
 
   

Präambel 

 
Im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt die Stadt Melle 
jugendpflegerische Maßnahmen. 
 
Voraussetzungen, Art und Umfang der Förderung ergeben sich aus den nachstehend 
aufgeführten Bestimmungen. 
 

§ 1 

Grundsätzliches 

 
Als Jugendgruppe wird anerkannt, solche mit mindestens 5 Mitgliedern, wenn 
 

• die Jugendgruppe als gemeinnütziger Verein anerkannt und im Vereinsregister 
eingetragen ist, 

• die Jugendgruppe Teil eines gemeinnützigen Vereines ist, 
• die Jugendgruppe durch ihre Dachorganisation im Landesjugendring Niedersachen 
vertreten ist, 

• oder sonstige Jugendgruppen, die Mitglied im Stadtjugendring sind. 
 
 

§ 3 

Förderungsvoraussetzungen 

 
Jugendpflegerische Maßnahmen von Jugendgruppen werden unter folgenden 
Voraussetzungen gefördert: 
 
1.  Die beantragte Jugendgruppe muss ihren Sitz im Bereich der Stadt Melle haben. 
    Ausnahme:  Jugendliche, die Mitglieder einer Jugendgruppe im Stadtjugendring 
    Melle e.V. sind und an einer Maßnahme eines Trägers außerhalb des 
    Stadtgebietes teilnehmen. 
 
2.  Die Teilnehmer/innen müssen ihren ersten Wohnsitz im Stadtgebiet Melle haben. 
 
3.  Als jugendliche Teilnehmer/in  oder als jugendliche Mitglieder/in von Jugendgruppen  
 werden Personen vom 6. bis 27. Lebensjahr anerkannt. 
 
4.  Bei den Teilnehmern muss es sich um Schüler/innen, Studenten, Auszubildende, Wehr- 
 pflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose oder Schwerbehinderte handeln. 
 
5. Die Maßnahme oder Veranstaltung muß mit dem Stadtjugendring Melle e.V. abgestimmt  
 sein. 
 



§ 4 

Wandern, Fahrten, Jugendbildungsmaßnahmen und Lager 

 
1. Gefördert werden Wandern, Fahrten, Lager und dergleichen der in § 1 genannten Jugend- 
 gruppen soweit diese Verantstaltungen mindestens 3 Tage andauern (2 Übernachtungen)  
 und mindestens 5 Teilnehmer haben. 
 
Bei Wandern, Fahrten und Lager wird je angefangene 10 Teilnehmer einschl. Gruppen- 
leiter/in - ein/eine Gruppenleiter/in angerechnet. Bei gemischten Gruppen werden mindestens 
eine Gruppenleiterin und ein Gruppenleiter gefördert. Unter diesen Voraussetzungen erfolgt 
eine Förderung in der für die teilnehmenden Jugendlichen vorgesehenen Höhe. 
 
2. Gefördert werden Jugendbildungsmaßnahmen und Lehrgänge der in § 1 genannten Jugend- 
 gruppen, soweit diese Veranstaltungen mindestens 2 Tage andauern (1 Übernachtung) und 
 mindestens 5 Teilnehmer haben. 
 
Als Teilnehmer/in sind hierbei ebenfalls Personen (auch über das 27. Lebensjahr hinaus) zu 
bezuschussen, wenn diese im Besitz eines gültigen Jugendgruppenleiterausweises sind oder an 
einem Gruppenleiterlehrgang teilnehmen. 
 
3.  Die Höchstdauer einer förderungswürdigen Veranstaltung wird auf 28 Tage festgesetzt. 
 
4. Antrags- und Abrechnungsverfahren 
 
Zuschussanträge für Wandern, Fahrten, Jugendbildungsmaßnahmen und Lager sind spätestens 
einen Monat vor Beginn der Maßnahme bei der Stadt Melle anzumelden. Die Anmeldung 
muß Aufschluss geben über: 
 
 a) Art der Maßnahme, 
 b) Beginn und Ende der Maßnahme, 
 c) voraussichtliche Teilnehmerzahl, 
 d) Ort der Maßnahme. 
 
Die Abrechnungsunterlagen sind spätestens einen Monat nach Beendigung der Maßnahme bei 
der Stadt Melle einzureichen. 
 
Abrechnungsunterlagen:   - Antragsvordruck 
      - Aufenthaltsbestätigung 
      - eigenhändig unterschriebene Teilnehmerliste 
 
Bei Veranstaltungen nach § 4, Ziffer 2, ist zusätzlich ein  
 
      - Jugendbildungsprogramm 
      - Kostenzusammenstellung 
 
beizubringen. 
 
Pro Tag und Teilnehmer/in wird ein Zuschuß gemäß der Beschlussfassung des Rates der Stadt 
Melle z. Z. in Höhe von 2,-- Euro (in Worten: zwei Euro) gezahlt. 



A U F E N T H A L T S B E S C H E I N I G U N G 
 

 

 

Maßnahme: 

 

 

Jugendgruppe: 

 

 

Teilnehmerzahl: 

 

Personen 
Name des Leiters: 

 

 

geb. am: 

Anschrift:  

 

 

Beginn der Maßnahme: 

 

 

Ende der Maßnahme: Dauer: 

 

Tage 

 

 

Die o. g. Gruppe benötigt diese Bestätigung zur Beantragung von Zuschüssen. Es wird 
gebeten, die o. g. Personenzahl und die Dauer des Aufenthaltes zu bestätigen. 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
Stempel und Unterschrift des Leiters der Organisation 

 

 

 

 

Bescheinigungen: 
 

 

1.  Für Fahrten, Wandern, Lager   2. Für Gruppenleiterveranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________     ______________________________ 
 Stempel, Unterschrift und Datum der      Stempel, Unterschrift und Datum der 
 Übernachtungseinrichtung, des zu-     am Ort zuständigen Behörde, des  
 ständigen Jugendpflegers oder der     Jugendpflegers oder der Heimleitung 
 nächsten Behörde 



Teilnehmer an Jugendwanderungen und Zeltlagern 
 

Name der Jugendgruppe: 

 

Wanderziel oder Lager: 

Beginn der Fahrt: 

 

Beendigung der Fahrt: 

 

Lfd. 

Nr. 

Vor- und Zuname Geb. 

Datum: 

Beruf Anschrift Mitglied der 

Jugendgruppe 

Eigenhändige 

Unterschrift 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

 
 


